
Rechte und Pflichten des Sprecherausschusses

In der Regel werden in den Unternehmen die Neuwahlen der Sprecherausschüsse bis Ende Mai abgeschlossen sein. Wir nehmen dies zum Anlass, auf
vielfachen Wunsch wieder das Seminar „Rechte und Pflichten des Sprecherausschusses“ anzubieten.

 Organisationsgrundsätze für Sprecherausschüsse
 Konzernsprecherausschuss
 Wer ist Leitender Angestellter?
 Sprecherausschuss und Betriebsrat
 Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber
 Persönliche Rechtsstellung von Sprecherausschussmitgliedern
 Mitwirkungsrechte
 Anhörungsrechte
 Informationsrechte
 Unterstützung einzelner Leitender Angestellter durch den Sprecherausschuss

In diesem Seminar werden wir den Teilnehmern die rechtlichen und praktischen Grundlagen der Sprecherausschussarbeit vermitteln. Die inzwischen 20-
jährige Erfahrung in der Betreuung von heute rund 300 Sprecherausschüssen mit etwa 900 Sprecherausschuss-Mitgliedern fließt in das Seminar ein.

Das Seminar bieten wir über die verbandseigene BEW-Verwaltungsgesellschaft mbH an.

Die Kosten des Seminars sind gem. § 14 Abs. 2 SprAuG vom Arbeitgeber zu tragen.

Datum: 21. September 2010 | 10.00 Uhr – 17.00 Uhr
Ort: DIE FÜHRUNGSKRÄFTE, Alfredstr. 77-79, 45130 Essen
Referent: Dr. Ulrich Goldschmidt, Hauptgeschäftsführer DIE FÜHRUNGSKRÄFTE -
Teilnahmegebühr: 450 € zzgl. MwSt.für Verbandsmitglieder, 690 € zzgl. MwSt.für Nichtmitglieder


